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Anlage IV zur SV X/044



Beschlussvorschlag zur Stellungnahme  

Einwender vom 26.10.2020 bezüglich der 61. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Rosendahl zur Ausweisung von „Wohnbaufläche“ im Ortsteil Osterwick 

  

Anlage IV zur SV X/044 

 
Zu 1. 
Die Anregungen zum Verlauf der Baugrenzen im Änderungsbereich betreffen nicht die Ebene 
des Flächennutzungsplanes. Eine Festlegung der Baugrenzen im Abstand von 3,00 m zur 
Grundstücksgrenze entspricht der derzeitigen städtebaulichen Konzeption der Gemeinde 
Rosendahl. Die Baugrenzen werden im Bebauungsplanentwurf ausgewiesen und betreffen 
damit die verbindliche Bauleitplanung. Die Anregungen werden im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung in die Abwägung eingestellt.  
 
Zu 2. /3. 
Die Bedenken hinsichtlich der verkehrlichen Auswirkungen betreffen im Detail nicht die Ebene 
des Flächennutzungsplanes. Grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass durch die 
zusätzliche Erschließung von ca. 8 Bauplätzen und das damit verbundene 
Verkehrsaufkommen eine erhebliche Beeinträchtigung der umgebenden Grundstücke durch 
die Fahrzeugbewegungen erzeugt werden, oder dass die umgebenden Erschließungsflächen 
nicht geeignet wären, diese Verkehre abzuwickeln. Im Detail werden diese Fragen im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung betrachtet und in die Abwägung eingestellt. 
 
Zu 4. 
Die Hinweise bzgl. der im Änderungsbereich bestehenden Entwässerungsproblematik werden 
zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird ein 
Entwässerungskonzept erstellt, welches eine geordnete Ableitung des anfallenden Abwassers 
(Schmutz-/ und Niederschlagswasser) sicherstellt.  
 
Zu 5. 
Die Bedenken hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Prüfung werden zurückgewiesen. 
In dieser wurde nicht die Aussage getroffen, es würden dort keine „Fledermäuse fliegen”. 
Vielmehr wurde die Aussage getroffen, dass innerhalb des Änderungsbereichs keine 
Leitstruktur für Fledermäuse vorhanden sei, die für deren Flugrouten eine Bedeutung haben. 
Wesentlich ist im Rahmen dieser Prüfung das Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, 
dass eine Umsetzung der Darstellung des Flächennutzungsplans auf der nachfolgenden 
Planungs- bzw. Genehmigungsebene aufgrund artenschutzrechtlicher Vorgaben nicht 
vollzugsfähig wäre.   
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen 


